
ZustBek-FM: 8. Auszubildende, Praktikantinnen und Praktikanten

8.   Auszubildende, Praktikantinnen und Praktikanten 

Für Auszubildende, Praktikantinnen und Praktikanten sind die für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
geltenden Zuständigkeitsregelungen entsprechend anzuwenden.


